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Der Schutz von Kulturerbestätten 
als Aufgabe der UN-Sicherheitspolitik 
Sabine von Schorlemer

Angesichts der hemmungslosen Zerstörung von Tem-
pelbauten, Gebetsstätten und Denkmälern durch den 
Islamischen Staat in Irak und Syrien untersucht die-
ser Beitrag, inwieweit sich die gezielte Zerstörung 
von Kulturerbe nach und nach zu einem Gegen-
stand der UN-Sicherheitspolitik entwickelt hat und 
welche Folgerungen sich daraus ableiten lassen. Aus-
gehend von der These, dass der Erhalt von Kunst- 
und Kulturschätzen zu einem harten Querschnitts-
thema im UN-System geworden ist, wird der Frage 
nachgegangen, wie es gelingen kann, die Völker-
rechtsordnung angesichts mutwilliger Verstöße ro-
buster zu gestalten. 

Längst haben sie sich tief ins Gedächtnis eingebrannt: 
die von der Terrororganisation Islamischer Staat/Is-
lamischer Staat in Irak und der Levante/Da’esh (IS/
ISIL) wohlinszenierten Bilder stürzender Tempel-
bauten, kraterähnlicher Landschaften verwüsteter 
archäologischer Fundstätten, geplünderter Biblio-
theksregale und Museumsvitrinen, die Sprengung von 
Gebetsstätten und die anschließende Pulverisierung 
der Überreste mit Hammer und Bulldozer. Dies ist 
geschehen und geschieht noch immer in Hatra, 
Ninive, Nimrud, Palmyra und anderen Orten – klang-
volle Namen von Welterbestätten in Irak und Sy-
rien, die einst Millionen von Menschen faszinier-
ten und denen aufgrund ihrer außerordentlichen 
universellen Bedeutung mit der Eintragung in die 
Liste des Erbes der Welt der Organisation der Ver-
einten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur (UNESCO)1 ein Stück ›Ewiglichkeit‹ hätte 
zuteilwerden sollen.

Von den Medien weitaus weniger beachtet, aber 
von ebenso großer Brutalität, ist die systematische 
Zerstörung hunderter Gebetsstätten und historischer 
Monumente im Zuge der Ermordung und Vertrei-
bung ganzer Bevölkerungen, vor allem in Nordirak 
seit Juni 2014, wo Jesiden, Turkmenen, Christen, 
Ahl-e Haqq/Kaka’i und Schabak sich auf der Flucht 
und in größter humanitärer Notlage befinden.2 Hier 
wird nicht nur radikal die Identität von religiösen und 
ethnischen Minderheiten zerstört, sondern auch der 
Keim für künftige Spannungen in den Nachkriegs-
gesellschaften gelegt.

Kulturelle Autodestruktion, Bilderwahn, Ikono-
klasmus – oder einfach Terrorismus? Die gegenwärtig 
an verschiedenen Orten der Welt stattfindenden sys-
tematischen Angriffe auf universelle Werte, für wel-
che die UNESCO-Welterbekonzeption und der 
Grund satz der ›kulturellen Vielfalt‹ paradigmatisch 

stehen, in Kombination mit einem schwunghaften 
illegalen Antikenhandel, lenken den Blick auf in der 
Friedens- und Konfliktforschung bislang eher ver-
nachlässigte identitätsbasierte Konfliktursachen. Die 
Motive für die Zerstörung sind vielfältig.3 

Der folgende Beitrag beschränkt sich darauf zu 
untersuchen, inwieweit die gezielte Zerstörung von 
Kulturerbe sich allmählich zu einem Gegenstand 
der UN-Sicherheitspolitik entwickelt hat und welche 
Schlüsse sich daraus ziehen lassen. Der Erhalt von 
Kunst- und Kulturschätzen – so die These – ist in 
Verbindung mit Kriegsverbrechen und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit, der Finanzierung des be-
waffneten Kampfes und gezielten terroristischen An-
schlägen zu einem harten ›Querschnittsthema‹ im 
UN-System geworden. Es betrifft nicht nur das hu-
manitäre Völkerrecht, den Menschenrechtsschutz 
und das Völkerstrafrecht4, sondern auch die globale 
Sicherheitspolitik. Daraus abgeleitet ist allgemein 
zu fragen, inwieweit es gelingen kann, die Völker-
rechtsordnung angesichts der gegenwärtig zu beob-
achtenden mannigfaltigen absichtlichen Verletzungs-
handlungen robuster auszugestalten und welche Rolle 
insbesondere der UN-Sicherheitsrat dabei spielt.

Resolutionen des UN-Sicherheitsrats 
und Kulturerbeschutz

Der Sicherheitsrat hat sich in den letzten zwei Jahr-
zehnten wiederholt mit Kulturerbe betreffenden Fra-
gen befasst.

Wegbereiter einer Völkerstrafgerichtsbarkeit 

Mit der im Jahr 1993 erfolgten Verabschiedung des 
Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs für das 
ehemalige Jugoslawien schrieb der UN-Sicherheits-
rat Geschichte, auch was die völkerstrafrechtliche 
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keit zur Organisation und Durchführung von Terror- 
anschlägen verwendet wird«10.

Nachdem es bereits im Anschluss an die von den 
USA angeführte Intervention der Allianz in Irak 2003 
zu massiven Plünderungen und einem schwungvol-
len Handel mit geplünderten Artefakten kam, hatte 
der Sicherheitsrat am 22. Mai 2003, mit 14 von 15 
Stimmen ohne Gegenstimme, die bis heute maßgeb-
liche Resolution 1483(2003) angenommen, die da-
rauf zielt, den illegalen Handel mit geraubten Kunst- 
und Kulturschätzen zu verhindern und gleichzeitig 
die Rückerlangung illegal ausgeführter Objekte zu-
gunsten des Iraks zu fördern (Absatz 7). Erstmals 
hatte der Kulturgüterschutz Eingang in eine binden-
de, der Friedenssicherung gewidmete Resolution nach 
Kapitel VII UN-Charta gefunden.

Angesichts eines nicht zuletzt durch die starke 
Nachfrage auf dem internationalen Kunstmarkt wei-
ter florierenden Kunst- und Antikenschmuggels aus 
Syrien, Irak, und den Nachbarländern hat der Si-
cherheitsrat, auch auf Betreiben der UNESCO-Ge-
neraldirektorin Irina Bokova, mit der Annahme 
der Resolution 2199 erneut reagiert. Der Sicher-
heitsrat »bekräftigte« nunmehr seinen in Absatz 7 
der Resolution 1483(2003) gefassten, Irak betreffen-
den Beschluss und ergänzte diesen dahingehend, 
»(…) dass alle Mitgliedstaaten geeignete Schritte 
unternehmen, um den Handel mit irakischem und 
syrischem Kulturgut und anderen Gegenständen 
von archäologischer, historischer, kultureller und 
religiöser Bedeutung und wissenschaftlichem Sel-
tenheitswert, die seit dem 6. August 1990 aus Irak 
und seit dem 15. März 2011 aus Syrien unrechtmä-
ßig entfernt wurden, zu verhüten, namentlich durch 
ein Verbot des grenzüberschreitenden Handels mit 
solchen Gegenständen«11. Die eher weiche Formu-
lierung, die letztlich auf Vorbehalte der UN-Mit-
gliedsländer zurückzuführen ist, wurde indes als un-
zureichend angesehen.12 Generelle Einfuhrkontrol- 
len für geschmuggelte Antiken, nicht nur an den deut-
schen Grenzen13, sowie weltweit strenge Herkunfts-
nachweise bleiben wünschenswert.

Gezielte Zerstörung von Kulturerbe

Rückblickend waren die von den Taliban vorgenom-
mene Sprengung der Buddha-Statuen im afghani-
schen Bamiyan im Jahr 2001 und die daran anknüp-
fende, von der 32. UNESCO-Generalkonferenz im 
Jahr 2003 angenommene ›UNESCO-Erklärung über 
die vorsätzliche Zerstörung von Kulturerbe‹ wohl 
Vorboten dessen, was wir heute weit dramatischer 
erleben: die systematische und böswillige Auslö-
schung von Teilen des gemeinsamen Kulturerbes der 
Menschheit. 

In jüngerer Zeit mehren sich die Resolutionen, in 
denen der Sicherheitsrat Bezug auf gezielte Zerstö-
rungen von Kulturerbe nimmt und versucht, diesen 
Einhalt zu gebieten. So verurteilte der Sicherheits-

Ahndung von vorsätzlichen Zerstörungen von Kul-
turgütern durch Einzelpersonen angeht.5

Seit dem Jahr 2002 besitzt der Sicherheitsrat au-
ßerdem das »scharfe Schwert«, jederzeit eine »Situa-
tion«, in der es den »Anschein« hat, als wären der-
artige, nach dem Römischen Statut verfolgbare Ver- 
brechen6 begangen worden, nach Kapitel VII UN-
Charta der Anklagebehörde des Internationalen 
Straf gerichtshofs (IStGH) zu überweisen.7 Auch die 
USA als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats ha-
ben verschiedentlich an Überweisungen mitgewirkt, 
sodass dies heute als ein »prinzipiell gangbarer Weg«, 
auch im Kampf gegen den IS gilt.8

Als ein positives Zeichen für den Kulturerbeschutz 
sind die Ermittlungen gegen den inzwischen von Ni-
ger nach Den Haag überstellten Angeklagten Ahmad 
Al Faqih al Mahdi zu werten. Ihm wird vorgewor-
fen, in Mali »vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, 
die dem Gottesdienst, der Erziehung, der Kunst und 
der Wissenschaft (…)« gewidmet sind, sowie auf 
»geschichtliche Denkmäler« begangen zu haben 
(Art. 8 Abs. 2 e) iv) Römisches Statut).

Antikenschmuggel als Teil  
der Terrorismusfinanzierung

In der am 12. Februar 2015 angenommenen Reso-
lution 2199 stellte der Sicherheitsrat mit Besorgnis 
fest, dass »ISIL, die ANF9 und andere mit Al-Qaida 
verbundene Personen, Gruppen, Unternehmen und 
Einrichtungen durch die direkte oder indirekte Be-
teiligung an der Plünderung und dem Schmuggel von 
Gegenständen kulturellen Erbes von archäologischen 
Stätten, aus Museen, Bibliotheken, Archiven und von 
anderen Stätten in Irak und Syrien, Einkommen er-
zeugen, das zur Unterstützung ihrer Anwerbungs-
bemühungen und Stärkung ihrer operativen Fähig-

Die Terrororganisation IS/ISIL veröffentlichte Bildmaterial von der Zerstörung einzelner 
Kulturgüter in Syrien wie dem Tempel des Baal-Schamin in Palmyra im August 2015. 
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rat beispielsweise in der auf der Grundlage von Ka-
pitel VII UN-Charta im Jahr 2012 angenommenen 
Resolution 2056 die Zerstörung, Beschädigung und 
Schändung (desecration) von Stätten von religiöser, 
historischer oder auch kultureller Bedeutung in Mali, 
wo Rebellen und Islamisten mit der Zerstörung ma-
lischen Kulturerbes begonnen hatten.14 Er drängte 
alle Parteien, sofort »geeignete Schritte« zum Schutz 
der Weltkulturerbestätten Malis zu ergreifen.15 Mit 
der ebenfalls nach Kapitel VII bindenden Resolution 
2085 vom 20. Dezember 2012 verurteilte der Si-
cherheitsrat erneut aufs Schärfste die »Zerstörung 
kultureller und religiöser Stätten« in Mali und hob 
hervor, dass einige dieser Akte als Verbrechen nach 
dem Römischen Statut zu behandeln sein könnten.16 

Mit Resolution 2199 verurteilte der Sicherheits-
rat im Jahr 2015 auch die Zerstörung kulturellen 
Erbes in Irak und Syrien, insbesondere durch den ISIL 
und die ANF, »gleichviel ob unbeabsichtigt oder 
beabsichtigt«17. Bereits im Jahr 2014 hatte der Si-
cherheitsrat mit Resolution 2139 alle Parteien auf-
gefordert, das reiche kulturelle Erbe Syriens zu ret-
ten und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Schutz der Weltkulturerbestätten Syriens sicherzu-
stellen.18 

In Resolution 2170(2014) wurde zusätzlich vor 
terroristischer Unterwanderung von Bildungs- und 
Kultureinrichtungen sowie religiösen Institutionen 
gewarnt (Abs. 2 und 6). In seiner am 20. Novem-
ber 2015 angenommenen Resolution 2249 sah der 
Sicherheitsrat schließlich in dem IS und der von ihm 
unter anderem begangenen »Zerstörung von Kultur-
erbe« sowie dem Schmuggel mit Kulturgütern eine 
»weltweite und beispiellose Bedrohung«19 für die 
internationale Sicherheit.

Die Rolle von Kultur in Nachkriegsgesellschaften

Der Sicherheitsrat wird sich vermutlich künftig häu-
figer als bisher mit der Rolle von Kultur/Kulturerbe 
im Zuge der Schaffung sichererer Orte für die Wie-
deransiedelung von Flüchtlingen und der Friedens-
konsolidierung befassen. Die von der UNESCO und 
einigen Unterstützern vollendete Wiederherstellung 
von insgesamt 14 Mausoleen in der Altstadt von Tim-
buktu, Mali, sowie die Rettung historischer Hand-
schriften mit deutscher Hilfe20 zeigt die Bedeutung, 
welche auch der Restaurierung von Weltkulturerbe 
im Anschluss an Konflikte beizumessen ist.

Bereits im Mandat der im April 2013 eingerich-
teten UN-Mission in Mali (MINUSMA) hat der 
Sicherheitsrat »Unterstützung für die Erhaltung des 
Kulturguts« verankert.21 Bisher vermisst man jedoch 
eine klare strategische Ausrichtung in den friedens-
konsolidierenden Aktivitäten der Vereinten Natio-
nen.22 Insbesondere die UN-Kommission für Frie-
denskonsolidierung sollte – nach Möglichkeit in 
Abstimmung mit der neuen UNESCO-Strategie 

(siehe unten) – der Rolle der Kultur als ›Anker‹ für 
Identität und Zusammenhalt in Nachkriegsgesell-
schaften einen größeren Stellenwert beimessen.

Fragen des Status von IS/ISIL/Da’esh

Klärungsbedürftig erscheint vor dem Hintergrund 
der jüngsten Sicherheitsratsresolutionen insbesonde-
re der Umgang der Vereinten Nationen mit privaten 
Gewaltakteuren. An den IS/ISIL einschließlich ver-
wandter Gruppen gerichtete Appelle des Sicherheits-
rats, diese mögen ihrerseits Menschenrechte und 
humanitäres Völkerrecht beachten23, weisen in die 
Richtung einer Anerkennung des Islamischen Staa-
tes als ein staatsähnliches Gebilde.

Eben hier zeigen sich jedoch die Grenzen des völ-
kerrechtlichen Effektivitätsgrundsatzes in seiner An-
wendung auf terroristische Netzwerke: Die an die 
sogenannte Drei-Elemente-Lehre angelehnte Zubil-
ligung einer Staatsqualität, wie sie beim Sicherheits-
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So verurteilte der UN-Sicherheitsrat jüngst »die fort-
gesetzten schweren, systematischen und ausgedehn-
ten Menschenrechtsverletzungen und Verstöße ge-
gen das humanitäre Völkerrecht sowie die barbari- 
schen Akte der Zerstörung und Plünderung von Kul-
turerbe«26. Die Erkenntnis, dass Menschenrechts- 
und Kulturerbeschutz Hand in Hand gehen müs-
sen, bricht sich allmählich Bahn. Dies spiegelt sich 
auch in dem von UNESCO-Generaldirektorin Irina 
Bokova geprägten Begriff der ›kulturellen Säube-
rung‹ (cultural cleansing) wider. 

Rolle der UNESCO

Der UNESCO ist es durch viele Initiativen – insbe-
sondere die Bonner Erklärung zum Weltkulturerbe 
vom 29. Juni 201527 – und über eine enge Zusam-
menarbeit mit dem UN-Sekretariat beziehungsweise 
Sicherheitsrat gelungen, das Thema Erhalt des Kul-
turerbes international aufzuwerten und Handlungs-
druck aufzubauen (etwa #Unite4HeritageCampaign).

Gegenwärtig berät die UNESCO Maßnahmen, 
die auf einen besseren Erhalt des Kulturerbes in be-
waffneten Konflikten zielen. Der Entwurf einer 
mehrjährigen Strategie (2015–2021)28 wurde im Ok-
tober 2015 vorgestellt und in revidierter Form29 auf 
der 38. UNESCO-Generalkonferenz im November 
2015 angenommen. Die Bedeutung einer von der 
UNESCO zu koordinierenden »raschen Intervention 
und Mobilisierung von nationalen Experten«30 wurde 
hervorgehoben. Ebenfalls beraten wird, inwieweit 
die von der UN-Generalversammlung im Ergebnis-
dokument des Weltgipfels 2005 gebilligte ›Schutz-
verantwortung‹31, gegebenenfalls in einer spezifi-
schen, gegen kulturelle Säuberung gerichteten Di- 
mension, eine zusätzliche Legitimationsgrundlage 
für kulturelle Schutzaktionen bietet.32

Auch das Thema der Bildung wird als entschei-
dend angesehen. Wie der blutige Konflikt in Jemen 
zeigt, wo eine auf Einladung des jemenitischen Prä-
sidenten vom März 2015 von Saudi-Arabien gelei-
tete Militäroperation arabischer Staaten gegen die 
Huthi-Rebellen kämpft, haben in den darauffolgen-
den Monaten infolge von Schulschließungen rund 
1,8 Millionen Kinder den Zugang zu Bildung ver-
loren. Dies trägt zweifelsohne dazu bei, dass »sie 
stärker Gefahr laufen, von bewaffneten Gruppen 
rekrutiert oder eingesetzt oder anderweitig miss-
braucht zu werden«33.

Was die konkrete Unterstützung für Krisenlän-
der angeht, bemüht sich die UNESCO unter ande-
rem durch die Annahme mehrerer Notfallpläne, die 
Einrichtung von Notfallfonds, insbesondere den neu-
en ›UNESCO Heritage Emergency Fund‹, sowie Aus-
bildung und Sicherungsmaßnahmen vor Ort, Schaden 
vom Weltkulturerbe abzuwenden. Dies ist ein schwie-
riges Unterfangen, da die USA nach der Aufnahme 
Palästinas Ende November 2011 als 195. UNESCO-
Mitgliedstaat seine Beitragszahlungen an die Orga-

rat anklingt – ›Staatsgewalt‹ über geografisch ab-
grenzbare Teile Nordiraks und Syriens, mithin 
›Staats gebiet‹ des im Jahr 2014 ausgerufenen Kali-
fats mit eigener ›(Staats-)Bevölkerung‹ – würde den 
Islamischen Staat als Akteur mit eigenen Rechten 
(etwa Art. 2 Abs. 4 UN-Charta) und Pflichten auf-
treten lassen.

Insofern stehen Verbrechen am Kulturerbe pars 
pro toto auch für ein Problem, das sich der Völker-
rechtsordnung insgesamt stellt: der Umgang mit 
terroristischen Netzwerken, die mächtig genug sind, 
um staatsgleich zu handeln, bei nicht oder nur ein-
geschränkt gegebener Bindungskraft internationa-
ler Rechtsregeln für sie.

Kulturerbe schützende Elemente  
einer ›robusten‹ Völkerrechtsordnung

Im Zuge mannigfaltiger Rechtsbrüche werden Rufe 
nach einer wehrhaften Völkerrechtsordnung laut – 
einer Ordnung, die nach Möglichkeit mehr bietet 
als eine Neuauflage des ›war on terrorism‹ nach den 
Anschlägen von Al-Qaida in den USA vom 11. Sep-
tember 2001.24

Das ethische Dilemma (›People First …‹)

Nur zögerlich scheint sich der Gedanke durchzuset-
zen, dass es möglich sein könnte, auf der Grundla-
ge des geltenden Völkerrechts robuste Schutzmaßnah-
men (auch) zur Rettung von Weltkulturerbe durch - 
zuführen. Dies mag mit der fast reflexhaften An-
nahme eines vermeintlichen ›ethischen Dilemmas‹ 
zwischen dem Schutz von Menschenleben (Personen) 
und dem Schutz von Kulturerbe (Sachen) und der da-
raus implizit abgeleiteten Forderung zusammen-
hängen, sich auf die Rettung von Menschen zu kon-
zentrieren (People First).

Gerade weil die Rettung von Menschenleben je-
doch das Hauptziel des humanitären Völkerrechts 
ist, sollte nicht verkannt werden, dass die gegen 
religiöse Stätten und historische Denkmäler zielen-
den Verbrechen zwar Objekte treffen, aber letztlich 
auf die Menschen zielen, gepaart mit Tod und Ver-
treibung, Entwürdigung und Missbrauch. Der Schutz 
von Personen ist insofern untrennbar mit dem Schutz 
des Erbes, kultureller Vielfalt sowie ihren grundle-
genden Menschenrechten verbunden:

»(…) Akte, wie jüngst durch ISIL/Da’esh und an-’esh und an-esh und an-
geschlossenen Gruppen in Irak, Syrien und ande-
ren Ländern begangen, zielen darauf ab (…), kultu-
relle Vielfalt und Pluralismus auszulöschen sowie 
kulturelle Rechte und Grundfreiheiten zu verweh-
ren«.25

Zu den gewonnenen Erkenntnissen der gezielten 
Angriffe der jüngeren Zeit zählt auch, dass kultu-
relle Verbrechen vielfach ein Indikator für bevor-
stehenden Mord und Vertreibung, insbesondere von 
Minderheiten, sind und mit Gräueltaten einhergehen. 
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nisation eingestellt hat, was 22 Prozent des Budgets 
ausmacht. Bereits der Haushalt 2012/2013 wurde 
von 653 Mio. US-Dollar auf 465 Mio. US-Dollar34 
abgesenkt. An dem zum Ausgleich der Budgetabsen-
kung aufgelegten ›Special Emergency Multi-Donor 
Fund‹ beteiligten sich nur wenige EU-Staaten35, mit 
insgesamt unausweichlichen und bis heute anhalten-
den Folgen für Personal und alle Programmaktivi-
täten – Sicherungsmaßnahmen für Welterbe einge-
schlossen. Im Jahr 2014 belief sich die Höhe des Fonds 
zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Kon-
flikten auf ganze 334 576 US-Dollar.36 Auch extra-
budgetäre Zuweisungen bleiben weitgehend aus.

›Kulturelle Schutzzonen‹ und sichere Lagerorte

Anknüpfend an die originäre Zuständigkeit der 
UNESCO im Zusammenhang mit der Einrichtung 
von Bergungsorten durch die Vertragsparteien auf 
der Grundlage des Haager Abkommens zum Schutz 
vom Kulturgut in bewaffneten Konflikten (1954) 
und seines Zweiten Protokolls (1999) werden in Pa-
ris derzeit neue Überlegungen zu eigens auszuhan-
delnden ›protected cultural zones‹ angestellt. Aus der 
Systematik des humanitären Völkerrechts heraus bie-
tet sich ein Rückgriff auf das Konzept der demilita-
risierten Zonen an.37 Die Kriterien einer demilitari-
sierten Schutzzone wurden jüngst vom Internationa- 
len Gerichtshof für die Weltkulturerbestätte des 
Tempels Preah Vihear im kambodschanisch-thai-
ländischen Grenzgebiet geschärft.38 Voraussetzung 
hierfür dürfte allerdings ein Waffenstillstand sein 
und/oder zumindest die Bereitschaft der Konflikt-
parteien, eine solche kulturelle Vereinbarung zu 
achten.

Zu den robusten und gemäß Kapitel VII UN-
Charta jederzeit möglichen, aber in der Praxis zwei-
felsohne schwierig zu realisierenden Maßnahmen 
gehört die Einrichtung einer wirksamen Flugverbots-
zone unter Einschluss kultureller und archäologi-
scher Stätten. In Libyen hatte der UN-Sicherheits-
rat eine Flugverbotszone für die libysche Luftfahrt 
verhängt und zugleich »die Einrichtung von Sicher-
heitszonen an Orten, die Beschuss ausgesetzt sind, 
als Vorsichtsmaßnahme« beschlossen, die es erlaub-
ten, »von Angriffen bedrohte Zivilpersonen und von 
der Zivilbevölkerung bewohnte Gebiete (…) zu schüt-
zen«39. Flugverbotszonen, die zum Beispiel Welter-
bestätten einschließen könnten, werden jedoch kaum 
ohne zusätzliche Bodentruppen auskommen, die ih-
rerseits wiederum Luftunterstützung benötigen.

Eine robuste und in ›friedlicher‹ Absicht vorge-
nommene Besetzung von Weltkulturerbestätten 
schließlich, wie sie aus militärischer Sicht erörtert 
wird40, wird unter vergleichbaren Prämissen (Boden-
truppen) zu verwirklichen sein. Diskussionswürdig 
ist dieser Vorschlag dennoch, da er darauf zielt, die 
perverse Zerstörungslogik des IS zu durchbrechen: 
Dieser nutzt regelmäßig kulturelle Stätten und zivile 

Anlagen für militärische Zwecke (etwa zur Statio-
nierung oder als Munitionsdepot) mit dem Kalkül, 
dass diese Orte dann – in Übereinstimmung mit dem 
humanitären Völkerrecht – von der westlichen Al-
lianz als ›militärisches Ziel‹ eingestuft und schließ-
lich zerstört werden. Die Gegner des IS werden so 
unfreiwillig zum Handlanger des Islamischen Staates 
bei der Auslöschung von Kulturerbe der Welt.

›Kultur-Blauhelme‹ und hybride Missionen 

Gegen vom Sicherheitsrat mandatierte spezielle ›Kul-
tur-Blauhelme‹ lassen sich einige gewichtige Argu-
mente vorbringen. Andererseits spricht auch nichts 

24 Kritisch Sabine von Schorlemer, Human Rights: Substantive and 

Institutional Implications of the War Against Terrorism, European 

Journal on International Law, 14. Jg., 2/2003, S. 265–282, hier S. 265.

25 UNESCO Executive Board, 197 EX/10 v. 17.8.2015, Abs. 22, S. 5, 

Übersetzung aus dem Englischen durch Autorin.

26 UN-Dok. S/RES/2249 v. 20.11.2015, Abs. 3, Hervorhebung durch 

Autorin.

27 Siehe: http://whc.unesco.org/document/137641

28 Reinforcement of UNESCO’s Action for the Protection of Culture 

and the Promotion of Cultural Pluralism in the Event of Armed Con-

flict, UNESCO Executive Board, 197 EX/10 v. 17.8.2015.

29 UNESCO Doc. 38 C/49 v. 2.11.2015.

30 Resolution, Item 4.4, Abs. 4, abgedruckt in: UNESCO Doc. 38 C/94 

v. 16.11.2015, S. 12.

31 Siehe UN Doc. A/RES/60/1 v. 16.9.2005, Abs. 138 und 139.

32 Vgl. die Expertenanhörung unter Mitwirkung der Verfasserin am 

26./27. November 2015 am Sitz der UNESCO in Paris; siehe bereits Sa-

bine von Schorlemer, Die Schutzverantwortung als ein Element des 

Friedens, SEF Policy Paper Nr. 28, Bonn 2008.

33 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage im Jemen, 

EU-Dok. 2015/2760(RSP) v. 9.7.2015, Abs. M.

34 Vgl. Klaus Hüfner, What Can Save UNESCO?, Berlin 2016, S. 12.

35 Vgl. Hüfner, a.a.O. (Anm. 34), S. 72.

36 Vgl. UNESCO, Ninth Meeting of the Committee for the Protection 

of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, UNESCO Doc. CLT-

14/9.COM/CONF.203/8 v. 15.10.2014, Abs. 2 und 5, http://unesdoc.unesco.

org/images/0023/002308/230821E.pdf

37 Siehe Erstes Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. Au-

gust 1949 (1977), BGBl. 1990 II S. 1551, Art. 59 und 60; vgl. auch Art. 24 

der Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflik-

ten (1954), BGBl. 1967 II S. 1300; näher UNESCO Doc. CLT-15/10.COM/

CONF.203/INF.3 vom 3. Dezember 2015.

38 Vgl. International Court of Justice, Request for Interpretation of 

the Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple of 

Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Request for the Indication of 

Provisional Measures, 18.7.2011, Rn. 61, 65, in: International Legal Ma-

terials (ILM) 50, 2011, S. 1134ff.

39 UN-Dok. S/RES/1973 v. 17.3.2011, Abs. 4 und 8.

40 Vgl. Hannah G. He, Protecting Ancient Heritage in Armed Con-

flict: New Rules for Targeting Cultural Property During Conflict with 

ISIS, Maryland Journal of International Law, 30. Jg., 1/2015, S. 168–190, 

hier S. 189.
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dagegen, in das Mandat von Friedensmissionen einen 
kulturellen Schutzauftrag einzufügen, wie es die 
Bonner Erklärung der 39. Tagung des UNESCO-
Welterbekomitees empfohlen hat.41 Auf diese Weise 
wäre etwa denkbar, Sicherungsmaßnahmen zu er-
möglichen, lokale Kräfte diesbezüglich logistisch zu 
unterstützen, Ausbildung und Schulung anzubieten, 
Plünderungen zu verhindern, das Einlagern von Waf-
fen und Munition zu untersagen und bestenfalls auch 
einen Puffer um Weltkulturerbestätten zu schaffen. 
Dazu bedarf es nicht eigens spezifischer ›Kultur-
Blauhelme‹. Wie die 38. UNESCO-Generalkonfe-
renz es formuliert hat, kann dies durch das Einbet-
ten (embedding) des Kulturerbeschutzes in humani- 
täre Maßnahmen und globale Sicherheitsstrategien 
geschehen.42

Letzteres entspricht im Übrigen auch dem Schutz-
auftrag des auf der Grundlage humanitärer Konven-
tionen ebenfalls für Kulturgüter im bewaffneten 
Konflikt zuständigen Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz (IKRK). Bereits begonnene, aber noch 
nicht abgeschlossene Verhandlungen der UNESCO 
mit dem IKRK streben eine Intensivierung der Zu-
sammenarbeit an, insbesondere eine stärkere Be-
achtung kulturgutschützender Elemente bei huma-
nitären Missionen sowie eine verbesserte Einhaltung 
der kulturgutschützenden Regelungen. 

Neu und interessant erscheint der vom italieni-
schen Ministerpräsidenten Matteo Renzi in einer 
Rede vor der UN-Generalversammlung am 29. Sep-
tember 201543 gemachte Vorschlag. Demnach wäre 
Italien bereit, sowohl der UNESCO als auch dem 
UN-Sicherheitsrat eine aus zivilen und militärischen 
Mitgliedern bestehende ›international task force‹ zur 
Verfügung zu stellen. Diese hätte die Aufgabe, den 
Schutz, aber auch den Wiederaufbau von Kunst und 
historischen Stätten zu gewährleisten. Hybride, zivil-
militärische Stäbe, die mit Einwilligung des Gast-
staats in militärische Aktionen eingebettet wären, 
nach Möglichkeit unterstützt durch andere Länder, 
könnten tatsächlich erstmals das Problem der feh-
lenden operativen Fähigkeiten für den Schutz von 
Kulturgütern in bewaffneten Konflikten angehen. 

Eine thematische Resolution des Sicherheitsrats 
zur Rolle von Kultur respektive Kulturerbe vor, wäh-
rend und nach bewaffneten Konflikten könnte in-
sofern mehr Klarheit über die Optionen friedlicher 
und militärischer Zwangsmaßnahmen zum Schutz 
des Kulturerbes bringen und zugleich die Chancen 
auf wirksame operative Maßnahmen steigern.

Sanktions- und Überwachungssysteme

Die Einstufung der systematischen Zerstörungen von 
Kulturerbe als ein internationales Sicherheitspro-
blem durch den Sicherheitsrat ist zu begrüßen. Po-
sitiv zu werten ist auch die enge Einbindung der 
UNESCO in die Umsetzung von Sanktionen des Si-
cherheitsrats auf der Grundlage von Resolution 

219944. Allerdings sollte der Sicherheitsrat vermei-
den, infolge mangelhafter Durchsetzung seiner Be-
schlüsse Doppelstandards zu setzen: Manche Sicher-
heitsratsbeschlüsse werden zügig umgesetzt, andere 
jahrelang nicht. Zuverlässige Sanktions- und Über-
wachungssysteme für Resolutionen des Sicherheits-
rats – auch außerhalb der Terrorismusbekämpfung – 
einzurichten, muss daher ein Anliegen der Vereinten 
Nationen sein.

Nutzung des Sanktionspotenzials

Nicht vollständig genutzt wird – zum Teil auch aus 
diplomatischer Rücksichtnahme – das den Staaten 
zur Verfügung stehende friedliche Sanktionspoten-
zial gegen Regierungen, die entweder selbst durch ihre 
Streitkräfte Verbrechen gegen das gemeinsame Kul-
turerbe der Welt begehen oder derartige Verbrechen 
auf ihrem Territorium dulden. Nicht nachvollzieh-
bar ist beispielsweise, warum solchen Regierungen 
weiter von ihren ›peers‹ die Wählbarkeit in politische 
Ämter in internationalen Organisationen gestattet 
wird. Erörtert wird zudem, im Zusammenhang mit 
Kulturerbe schützenden Verpflichtungen auch robus-
te Sanktionsmaßnahmen de lege ferenda von Staaten 
zuzulassen.45  

Ganz entscheidend schließlich wird eine umfas-
sende Unterstützung des Internationalen Strafge-
richtshofs bei der Aufarbeitung von gegen Kultur-
erbe gerichteten Verbrechen sein.

Perspektiven

Weder die Vereinten Nationen noch das Völkerrecht 
werden die Welt retten. Sie stehen jedoch für uni-
verselle Werte und verkörpern das Ideal einer freien 
Welt ohne Not. Gerade angesichts massiver Brüche 
des Völkerrechts müssen alle Akteure, nichtstaatliche 
Organisationen eingeschlossen, im Sinne einer ge-
meinsamen Verantwortung (shared responsibility) 
offensiv die Umsetzung der vereinbarten Rechtsre-
geln einfordern. Insbesondere die weltweit für Bil-
dung, Kultur, Meinungsfreiheit und Toleranz ein-
tretende UN-Sonderorganisation UNESCO braucht 
nun das Vertrauen und weit mehr – als nur rhetori-
sche – Unterstützung der UN-Mitgliedstaaten, al-
len voran der EU-Mitgliedstaaten, damit die weitere 
Zerstörung des Weltkulturerbes verhindert werden 
kann.

41 Bonner Erklärung, http://whc.unesco.org/document/137641, Abs. 23.

42 UNESCO Doc. 38 C/94 v. 16.11.2015, Resolution ›Reinforcement of 

UNESCO’s Action for the Protection of Culture and the Promotion of 

Cultural Pluralism in the Event of Armed Conflict‹, S. 12, Abs. 6.

43 Rede siehe: http://gadebate.un.org/sites/default/files/gastate-

ments/70/70_IT_en.pdf

44 UN-Dok. S/RES/2199 v. 12.2.2015, Abs. 17.

45 Näher dazu: von Schorlemer, a.a.O. (Anm. 3).
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